
Teg ernseer Gebr ucheä

Gebräuche  im inländischen Handel mit Rundholz, Schnittholz, Holzwerkstoffen und anderen  
Holzwerkstoffen. 

Pr ambelä

Die  Tegernseer Gebr uche gelten f r den inl ndischen Handel mit Rundholz, Schnittholz, Holzwerkstoffenä ü ä  
und anderen Holzhalbwaren.
Ihr Allgemeiner Teil gilt au erdem im inl ndischen Handel mit ausl ndischen Erzeugnissen obiger Art.ß ä ä  
Ausgenommen sind Handelsgesch fte zwischen Importeur und erster aufzunehmender Hand beiä  
entsprechenden Vereinbarungen.
Die  Tegernseer Gebr uche gelten nicht im Handel zwischen der Forstwirtschaft und ihren Abnehmern. ä

Erster Teil Allgemeines  

1 Angebot, Rechnungserteilung und  Zahlungsweise§

1 .  Ein Angebot ist f r die Dauer von mindestens zwei Wochen einschlie lich eines Regelpostlaufs von dreiü ß  
Tagen verbindlich, es sei denn    das Angebot ist ausdr cklich freibleibend oder unverbindlich erstelltü  
worden. Im Falle telegrafischer oder fernschriftlicher Angebotsstellung reduziert sich die Dauer um diese 
Regelpostlaufzeit.
2. Die  Rechnung wird ber jede Sendung gesondert unter dem Datum des Versandtages erteilt. Dies giltü  
auch f r Teillieferungen. Vereinbarte Teilzahlungsfristen beginnen mit diesem Tage zu laufen.ü
3. Geleistete Anzahlungen bei Abschl ssen werden, wenn nichts anderes vereinbart, auf die einzelnenü  
Teillieferungen anteilig verrechnet.
4. Ist bei laufender Gesch ftsverbindung kein anderes Zahlungsziel zur bung geworden oder vereinbart,ä Ü  
so ist der Kaufpreis nach Wahl des K ufers entweder innerhalb 30 Tagen mit 2  Skonto oder innerhalb vonä %  
30 Tagen in bar und ohne jeden Abzug zu zahlen. Sofern der Warenwert gesondert ausgewiesen ist, erfolgt 
der Skontoabzug nur vom Warenwert. 

2 Erf llungsort/ Gerichtsstand§ ü

1 .  Beim Versendungskauf - z.B. Lieferung ab  Werk mit Frachtverg tung bis zu einem vereinbarten Ort - istü  
Erf llungsort f r die Lieferung der Ort, wo sich die Ware zum Zwecke des Versandes oder einer etwaü ü  
vereinbarten bergabe  an den K ufer befindet. Ist Lieferung frei Empfangsort vereinbart, so ist dieser derÜ ä  
Erf llungsort.ü
2. Erf llungsort f r die Zahlung des Kaufpreises sowie f r die sonstigen Leistungen des K ufers ist stets derü ü ü ä  
Ort der gewerblichen Niederlassung des Verk ufers.ä
3. Bei Lohnauftr gen ist f r die Leistung des Auftraggebers der Ort der gewerblichen Niederlassung desä ü  
Auftragnehmers der Erf llungsort.ü
4. Beim Versendungskauf zwischen Vollkaufleuten ist der Gerichtsstand, wenn nichts anderes vereinbart ist 
der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Verk ufers; bei Lohnauftr gen ist der Gerichtsstand der Sitzä ä  
der gewerblichen Niederlassung des Auftragnehmers. 

3 Spielraum  in der Menge§

1 .  Mengenbezeichnungen wie >zirka<, >etwa<, >rund< und hnliche berechtigen den Verk ufer bis zu 10ä ä %  
mehr oder weniger als die vereinbarte Menge zu liefern.
2. Wenn in dem Abschluss die Menge durch die Bezeichnung >von...bis...< ausgedr ckt ist, ist derü  
Verk ufer nur zur Lieferung der Mindestmenge verpflichtet, dagegen auch zur Lieferung bis zurä  
vorgesehenen H chstmenge berechtigt.ö
3. Die  Ausdr cke >zirka<, >etwa< oder hnliche in Verbindung mit der Bezeichnung >von...bis...< bleibenü ä  
unber cksichtigt. ü

4 Spielraum  nach Ma§ ß



1 .  Sind L ngen oder Breiten durch Angabe  der einzuhaltenden unteren oberen Ma grenzen ausgedr ckt,ä ß ü  
z.B. L ngen 3 - 6m, Breite 20 bis 30 cm, dann hat der Verk ufer die Wahl, beliebige  Abmessungenä ä  
innerhalb der festgesetzten Ma grenzen zu liefern. jedoch muss eine Durchschnittsl nge bzw.ß ä  
Durchschnittsbreite erreicht werden, die der Mindestabmessung plus ca. 1/3 der vereinbarten Differenz 
entsprechen.
2. Ist die Lieferung von Durchschnittsabmessungen vereinbart, so sind auch bei Zus tzen wie >ca.<,ä  
>etwa< ber bzw. Unterschreitungen nur bis zu 5  zul ssig.Ü % ä
3. Wird die Einhaltung von Mindestdurchschnittsl ngen und/oder Mindestdurchschnittsbreiten vereinbart, soä  
d rfen diese nicht unterschritten werden.ü
4. Ist die Lieferung verschiedener L ngen zugelassen, aber gleichm ige L ngenverteilung vereinbart, soä äß ä  
muss von jeder L nge ungef hr die gleich Kubikmetermenge geliefert werden. Sinngem  gilt das gleiche,ä ä äß  
wenn die Lieferung gleichm ig verteilter Breiten vereinbart ist.äß
5. Die  Bestimmungen zu Ziffer 1  bis 4 sind ma gebend f r die Gesamtmengen, nicht f r Teillieferungen.ß ü ü
6. Sind Durchschnittsl ngen vereinbart, so gilt als Durchschnitt die Teilung s mtlicher L ngen (gesamteä ä ä  
laufende Meter) durch die St ckzahl, ohne R cksicht auf Breiten. Entsprechendes gilt f r dieü ü ü  
Durchschnittsbreiten.
7. Die  Ausdr cke >zirka<, >etwa< und hnliche in Verbindung mit der Bezeichnung >von...bis...< bleibenü ä  
unber cksichtigt. ü

5 Bestimmung  des  Begriffs >Wagenladung<  und  hnlicher Bezeichnungen  -Fehlfracht-§ ä

1 .  Falls der Umfang der Sendung durch Gewichts- und Volumenangaben nicht genau festgelegt ist, versteht 
man bei Schnittholz und bei den Holzwerkstoffen unter >Wagenladung<, >Waggon< und hnlichenä  
Bezeichnungen nach Wahl des Verk ufers eine Lieferung von wenigstens 20t und h chstens 25t.ä ö
2. Sind zwei oder mehrere Waggons ohne bestimmte Gewichts- oder Volumenangabe  abgeschlossen, so 
versteht sich jeder Waggon mit einem Mindestgewicht von 20t und einem H chstgewicht von 25t, mit derö  
Ma angabe,  dass nicht die Waggonzahl, sondern das Gesamtgewicht der Lieferung ma gebend ist. F nfß ß ü  
Waggons z.B. sind mindestens 100t und h chstens 125t, auch wenn sie auf weniger als f nf Waggonsö ü  
verladen werden. bei Restmengen muss der letzte Waggon mit mindestens 20t beladen werden.
3. Unter >Lkw-Ladung< (Motorwagen und Anh nger, Sattelauflieger) ist eine Menge im Gewicht von 20t bisä  
25t, unter >Motorwagenladung< eine Menge im Gewicht von 7t bis 12t zu verstehen.
4. Bei einem ung nstigen Verh ltnis zwischen den Abmessungen und der verladenen H lzer ist es zul ssig,ü ä ö ä  
dass eine Waggonladung bzw. eine Lkw-Ladung im Einzelfall weniger als 20t umfasst.
5. Fehlfracht tr gt, wer sie zu vertreten hat. ä

6 bernahme§ Ü

1 .  a) die bernahme dient der Ermittlung der g tem igen Beschaffenheit (Qualit t) und derÜ ü äß ä  
Dickenabmessungen der Ware. Sie schlie t insoweit nachtr gliche Reklamationen aus. Sindß ä  
Durchschnittsabmessungen vereinbart, so gelten Abweichungen mit der bernahme als anerkannt, wennÜ  
der Verk ufer auf diese hingewiesen und der K ufer nicht widersprochen hat. Das Aufma  gilt durch dieä ä ß  
bernahme nur dann als anerkannt, wenn dies besonders vereinbart ist.Ü

b)  Beschr nkt sich der K ufer auf die Besichtigung eines Postens, so gelten die einzelnen St cke nur dannä ä ü  
als anerkannt, wenn er auf deren bernahme ausdr cklich verzichtet. Der Anschlag eines Postens mit demÜ ü  
Hammer gilt jedoch als Anerkennung der einzelnen St cke.ü
2. Nimmt der K ufer die vereinbarte bernahme trotz befristeter Aufforderung und Androhung derä Ü  
Verzugsfolgen nicht vor, so gilt sie als erfolgt, wenn der Verk ufer nicht vorzieht Nachfrist zu setzen.ä
3. Hat der Verk ufer die Ware auf Verlangen umgesetzt, kann der K ufer die nochmalige Stapelung nurä ä  
verlangen, wenn er sich das vorher ausbedungen hat oder wenn er die Kosten bezahlt.
bernommene Ware lagert auf Gefahr und Rechnung des Verk ufers, solange sich der K ufer nicht inÜ ä ä  

Abnahmeverzug befindet oder die Ware noch nicht in das Eigentum des K ufers bergegangen ist.ä ü
4. bernommene Ware lagert auf Gefahr und Rechnung des Verk ufers, solange sich der K ufer nicht inÜ ä ä  
Abnahmeverzug befindet oder die Ware noch nicht in das Eigentum des K ufers bergegangen ist. ä ü

7 Verantwortlichkeit f r Fehler§ ü

F r u erlich nicht erkennbare, auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende Fehler u erlichü ä ß ä ß  
gesunden Rund- und Schnittholzes und daraus entstehende Folgen hat der Verk ufer nicht aufzukommen,ä  
es sei denn, dass der Verk ufer den Fehler arglistig verschwiegen hat oder ihn daran ein grobesä  
Verschulden trifft oder er daf r die Haftung ausdr cklich bernommen hat. ü ü ü



8 Abnahme  und  Lieferung§

1 .  Die  Abnahme gekaufter Ware hat mangels besonderer Vereinbarung l ngstens binnen 10  Kalendertagenä  
nach Bereitstellung und Aufforderung zu erfolgen. 
2. Bei Kaufabschl ssen mit Vereinbarung auf Abruf ohne genaue Terminbestimmung ist die Ware aufü  
schriftliches ersuchen des Verk ufers sp testens drei Monate nach Abschluss abzunehmen. Der Abschlussä ä  
gilt als hinf llig, wenn er bis zum Ablauf dieser drei Monate nach Kaufabschluss von keiner Seite eineä  
Erkl rung erfolgt.ä
3. Die  Lieferung vorr tiger Ware erfolgt, sobald es die Versandm glichkeit bei geordneten Gesch ftsgangä ö ä  
erlaubt.
4. Die  Lieferfrist gilt als eingehalten wenn die Ware bei Lieferung ab  Versandort vor Fristablauf abgesandt 
oder bei vereinbarter Abholung seitens des K ufers durch den Verk ufer bereitgestellt ist. Dies gilt nicht beiä ä  
vereinbarten Lieferterminen.
5. Die  Entladung aller Waren geschieht durch den K ufer, soweit nicht ausdr cklich etwas Besonderes ist. ä ü

9 H here  Gewalt§ ö

1 .  Wird die rechtzeitige Erf llungsverpflichtung durch ein Ereignis h herer Gewalt unm glich, so sich dieü ö ö  
Erf llungsfrist um die Dauer der durch die h here Gewalt eingetretene Behinderung, sofern dieü ö  
Verl ngerung f r den K ufer zumutbar erscheint.ä ü ä
2. Der Verk ufer hat den K ufer zu benachrichtigen, wenn die vertragsm ige Erf llung der Lieferung durchä ä äß ü  
das Eintreten h herer Gewalt gef hrdet erscheint. Betr gt die Dauer der Behinderung gem  Ziffer 1ö ä ä äß  
voraussichtlich mehr als drei Monate, so steht beiden Teilen frei, ohne Entsch digungspflicht vom Vertrageä  
zur ckzutreten. wird eine solche innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Ereignisses der h herenü ö  
Gewalt von keiner Vertragspartei abgegeben, dann gilt der Vertrag als stillschweigend aufgehoben.
3. Bei Fixgesch ften tritt eine Fristverl ngerung nach Ziffer 1  nicht ein. Der K ufer ist jedoch verpflichtet,ä ä ä  
eine zur Vertragserf llung schon eingeschnittene und versandbereite Ware abzunehmen, es sei denn, dieü  
teilweise Erf llung des Vertrages sei f r ihn nicht zumutbar. Der Verk ufer hat mit der Nachricht zu Ziffer 2ü ü ä  
die Abgabe  zu verbinden, was von der nach besonderen Abmessungen bestellten Ware bereits verf gbarü  
ist.
4. Bei Stammholzgesch ften ist der Verk ufer berechtigt, in F llen h herer Gewalt anstelle des vertraglichä ä ä ö  
vereinbarten Holzes Holz gleicher Art, G te und Dimension aus einem anderen Waldgebiet zu liefern.ü  
Sollten h here Beifuhrkosten entstehen, so gehen diese zu Lasten des Verk ufers. ö ä

10 Verladung und  Versand§

1 .  a) Der Absender haftet f r die Richtigkeit seiner Angaben auf dem Frachtbrief.ü
b)  Die  Vertragspartei, die sich die Anwendung von Ausnahmetarifen sichern will, hat das Transportgut 
entsprechend den Tarifbestimmungen zu bezeichnen. Hat der K ufer die f r die Ausf llung desä ü ü  
Frachtbriefes erforderlichen Angaben zu machen, so muss er sie dem Absender rechtzeitig bekanntgeben.
c) Der Verk ufer hat alle zur Versandabfertigung notwendigen Formalit ten zu besorgen. Au erdem hat erä ä ß  
dem K ufer unverz glich von jeder einzelnen Sendung Nummer und Inhalt des Wagens - m glichst auchä ü ö  
das Gewicht - mitzuteilen sowie Aufma liste der verladenen Ware einzusenden.ß
2. a) Hat der Verk ufer frachtfreie Lieferung bernommen, dann kann er die Sendung unfrei abfertigen undä ü  
verlangen, dass der K ufer die entstehenden Frachtkosten bei Empfang der Ware zins- und skontofreiä  
vorlegt
b)  F r die nachfolgende Verrechnung der Vorlage hat der K ufer dem Verk ufer auf Wunsch Frachtbelegeü ä ä  
gegen R ckgabe  auszuh ndigen und die Anspr che aus dem Frachtvertrag schriftlich f r den Fallü ä ü ü  
abzutreten, da  solche geltend gemacht werden m ssen. Das gleiche gilt f r Sendungen, die mitß ü ü  
Zollabgaben belastet sind.
3. a) Die  Ware ist so zu verladen, dass sie mit Hilfe der blichen technischen Hilfsmittel (Gabelstapler, Kran)ü  
entladen werden kann.
b)  Wenn Gabelstapler-, Kran- oder Paletten-Verladung erfolgt, ist das H chstgewicht der Pakete, B ndelö ü  
oder Paletten vor der Lieferung zu vereinbaren. Sofern nichts vereinbart ist, betr gt das Gewicht der Pakete,ä  
B ndel oder Paletten maximal 2,5t.ü
c) Die  Ware ist so zu verladen, dass sie w hrend des Transports verladebedingt keine Wertminderungä  
erleidet. Insbesondere sind Vorkehrungen zu treffen, damit die Ware nicht besch digt wird; getrocknetesä  
Holz, wie z.B. Schnittholz, Hobelware, Holzwerkstoffe, Furniere und sonstige Holzhalbwaren sind gegen 
N sse so weit wie m glich zu sch tzen.ä ö ü
e)  Beim Bahnversand sind Planen und Wagendecken nach Ankunft der Ware unverz glich und inü  
trockenem Zustand auf K ufers zur ckzusenden. Bei verz gerter R cksendung hat der K ufer Leihgeb hrä ü ö ü ä ü  
f r die Verzugszeit zu zahlen.ü



4. Die  zum Transport und Schutz der Ware erforderlichen Warenumschlie ungen, Sparlatten undß  
Versteifungslatten sind im Preis inbegriffen. Schutzbretter, Zwischenh lzer und Paletten die beim K uferö ä  
verbleiben, darf der Verk ufer in Rechnung stellen.ä
5. Die  kosten f r die berf hrung der Ware auf das Anschlussgleis des Empf ngers tr gt der K ufer, fallsü Ü ü ä ä ä  
nichts anderes vereinbart ist. Stellgeb hren und andere kleine Kosten (z.B. Avisierungsgeb hr) gelten alsü ü  
Bestandteil der Fracht.
6. Ist >frei Waggon verladen<, >frei Schiff verladen< oder >frei Lastwagen verladen< zu liefern, tr gt derä  
K ufer die nach ordnungsgem er Beladung entstehenden Kosten. Ist >frei Waggon Empfangsstation<,ä äß  
>frei Schiff Empfangshafen< oder >frei Lastwagen Empf nger< zu liefern, so tr gt der K ufer die nachä ä ä  
Ankunft dort entstehenden Bugsier-, L schungs- und sonstigen Kosten, wie Ufer-, Kran- und Liegegeld,ö  
Zollabfertigungsgeb hren und dgl. Ist >frei Kai Versandhafen< zu liefern so tr gt der Verk ufer dieü ä ä  
Umschlagskosten. Ist >frei Kai Versandhafen< zu liefern, gehen die Entladekosten (LKW, Waggon) zu 
Lasten des K ufers.ä
7. die Vereinbarung einer Frachtparit t bedingt Verrechnung der Mehr- oder Minderfracht.ä
8. Weicht der Verk ufer ohne Zustimmung des K ufers von der vereinbarten Bef rderungsart ab,  so tr gtä ä ö ä  
der Verk ufer die daraus sich ergebenden zus tzlichen Risiken und Kosten.ä ä
9. Tarif nderungen gehen zu Lasten oder zugunsten desjenigen, der die Frachtkosten zu tragen hat. ä

11  Besch digung und  Verlust der Ware w hrend  der Bef rderung§ ä ä ö

1 .  Der Empf nger einer besch digten Sendung hat auch f r den Fall, dass der Verk ufer dasä ä ü ä  
Transportrisiko tr gt, alles zu tun, um die Unterlagen f r den Schadensbeweis zu erlangen, soweitä ü  
erforderlich auch amtliche Tatbestandsaufnahme, Sachverst ndigengutachten. Auf Verlangen desä  
Berechtigten hat er diesem die Unterlagen der Beweissicherung zu berlassen.ü
2. Die  qualitative Verschlechterung einer Ware geht zu Lasten des Verk ufers, wenn sie auf einen Fehlerä  
zur ckzuf hren ist, den die Ware im Widerspruch zum Vertrage bereits bei der Aufgabe der Sendung hatte.ü ü  
Das gleiche gilt wenn die Verladung und die Verpackung nicht ordnungsgem  erfolgt sind.äß
3. Die  Ziffern 1  und 2 gelten sinngem  bei einem Verlust von Ware w hrend der Bef rderung. äß ä ö

12 M ngelr ge§ ä ü

1 .  Der K ufer ist verpflichtet, die Sendung in jedem Fall in Empfang zu nehmenä
2. Beanstandungen der Ware (M ngelr ge) sind unverz glich nach gegebener M glichkeit zur Besichtigungä ü ü ö  
und Pr fung des Holzes, sp testens aber innerhalb 14  Kalendertagen vom Eingangstag der Ware beimü ä  
K ufer oder dessen Beauftragten gerechnet, schriftlich unter genauer Angabe  der behaupteten M ngel undä ä  
des Lagerortes zu erheben. Die  R gefrist verringert sich jedoch bei Verf rbungen auf 7 Kalendertage, es seiü ä  
denn, es war Lieferung trockener Ware vereinbart.
3. Fehlen beim Eingang der Ware die Aufma listen so werden sie durch den K ufer beim Verk uferß ä ä  
angefordert. Die  Fristen zu Ziffer 2 beginnen in diesem Falle bei M ngeln, zu deren Feststellung dieä  
Aufma liste erforderlich ist, erst mit dem Eingang der Aufma liste.ß ß
4. a) Der K ufer begibt sich der M ngelrechte, wenn er die Ware vom Lagerort entfernt, bevor die Einigungä ä  
erzielt ist oder dem Verk ufer M glichkeit zur Besichtigung oder der Beweissicherung durch vereidigteä ö  
Sachverst ndige gegeben wurde.ä
b)  Der Verk ufer muss von der M glichkeit der Besichtigung der bem ngelten Ware oder derä ö ä  
Beweissicherung durch vereidigte Sachverst ndige innerhalb von 10  Kalendertagen nach Eingang derä  
Beanstandung Gebrauch machen.
5. a) Macht der Verk ufer von der M glichkeit der Besichtigung innerhalb der Frist Ziffer 4b nach Eingangä ö  
der Beanstandung keinen Gebrauch, so kann der K ufer ber die bem ngelte Ware verf gen, wenn er sichä ü ä ü  
selbst den Beweis durch vereidigte Sachverst ndige gesichert hat.ä
b)  Bei Beweissicherung durch K ufer und Verk ufer kann der K ufer ber die Ware nicht verf gen, wennä ä ä ü ü  
die Gutachten der Sachverst ndigen voneinander abweichen.ä
6. a) Bei einer Beanstandung muss die ganze beanstandete Gattung der Lieferung (z.B. Bretter von einer 
Dicke in verschiedenen G teklassen ungeteilt bleiben. Sind dagegen z.B. Bretter und Dielen zusammenü  
geladen und nur die Bretter geben Anlass zu einer Beanstandung, kann der K ufer ber die Dielen ohneä Ü  
weiteres verf gen.ü
b)  Bei Lieferung von Bauholz nach Liste kann ber die nicht bem ngelten St cke verf gt werden. Ziffer 6aü ä ü ü  
findet keine Anwendung.
7. Ist der Mindestwert einer beanstandeten Ware im Verh ltnis zum Gesamtwert der Sendung unterä  
Ber cksichtigung der Art und G te des Sortiments von geringem Umfange, steht dem K ufer der Anspruchü ü ä  
auf Preisminderung zu.
8. Probesendungen unterliegen keiner Bem ngelung, wenn handels bliche Durchschnittsware oder Wareä ü  



geliefert wird, die von der vereinbarten Beschaffenheit nicht wesentlich abweicht. Auch bei wesentlicher 
Abweichung ist jedoch der Anspruch auf Nachlieferung und Schadensersatz ausgeschlossen.
9. Wird die Ware zur ckgewiesen, ist der K ufer dennoch verpflichtet, die beanstandete Ware, auch wennü ä  
bereits anderweitig dar ber verf gt ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln undü ü  
Kosten nach M glichkeit zu vermeiden. Sofern ein eigener Lagerplatz nicht zur Verf gung steht, hat derö ü  
K ufer f r sachgem e Lagerung auf Rechnung dessen, den es angeht, zu achten.ä ü äß
10.  Ist die Ware auf dem Lagerplatz des K ufers eingelagert, so ist dieser berechtigt. sie anderweitig aufä  
Kosten des Verk ufers einzulagern, falls dieser binnen sechs Wochen nach Beanstandung ber die Wareä ü  
nicht verf gt.ü
1 1 .  Steht endg ltig fest, dass der K ufer die Ware nicht abnimmt, so hat er auf Verlangen des Verk ufersü ä ä  
die Ware wieder zu verladen und zu versenden, sofern ihm der Verk ufer die vorgelegten Frachten undä  
sonstigen notwendigen Aufwendungen bezahlt. Unaufgefordert darf der K ufer Die  Ware nur dannä  
zur cksenden, wenn er mit Frist von drei Wochen vergeblich zur Verf gung ber die Ware aufgefordert hat.ü ü ü
Auf Lagergeld in orts blicher H he  hat der K ufer bei Lagerung erst Anspruch, wenn feststeht, dass dieü ö ä  
Ware nicht abgenommen wird und seit diesem Zeitpunkt mindestens zehn Kalendertage verstrichen sind. 

13 Allgemeine  Kreditw rdigkeit§ ü

1 .  Bei Vertragsabschlu  wird die Zahlungsf higkeit und Kreditw rdigkeit des K ufers vorausgesetzt.ß ä ü ä
2. Ergeben sich gegen diese Annahme sp terhin auf Grund nachweisbarer Tatsachen (z.B. Scheck- oderä  
Wechselproteste) begr ndete Bedenken, so kann der Verk ufer nicht ohne weiteres von denü ä  
eingegangenen Verpflichtungen zur cktreten, jedoch steht ihm das Recht zu, Leistung Zug um Zug oderü  
Sicherstellung innerhalb einer Woche vom K ufer zu verlangen und f r den Fall, dass der K ufer diesemä ü ä  
Verlangen nicht nachkommt, anzudrohen, dass er nunmehr ohne weiteres vom Vertrag zur cktrete.ü

Zweiter Teil Besonderes  

I. Grubenholz

14§

Im Gesch ftsverkehr mit Grubenholz, das f r den Ruhr-Aachener und Saarl ndischen Steinkohlenbergbauä ü ä  
bestimmt ist, bestehen zwischen den Holzhandelsfirmen untereinander die >Gebr uche imä  
Grubenholzhandelsverkehr<, gesammelt, festgestellt und herausgegeben vom Fachverband Grubenholz 
e.V.,  D sseldorf, im Einvernehmen und mit Zustimmung des Bundesverbandes Deutscher Holzhandel e.V.ü  
(BD Holz), Wiesbaden. 

II. Nadelschnittholz inl ndischer Erzeugungä

15 G terbestimmungen  / Sortierung§ ü

1 .  Nadelschnittholz wird gesund geliefert; Fehler sind nach Art und Umfang in einem Ma e  zul ssig, dasß ä  
jeweils bei den einzelnen G teklassen und Sortimenten festgelegt ist.ü
2. Nadelschnittholz wird, soweit nichts anderes vereinbart ist, in G te- bzw. Schnittklassen nach Anlage Iü  
gehandelt.
3. Beim Verkauf von unsortierter s gefallender Ware darf grunds tzlich kein Holz aussortiert werden. ä ä

16 Ma haltigkeit§ ß

1 .  Nadelschnittholz muss so eingeschnitten werden, dass die berechneten Ma eß
a) bei den Sortimenten Stamm-, Mittel- und Zopfware, astreinen Seiten, Modellware und Rohhobler sowie 
Fichten-, und Tannen-Blockware, in trockenem Zustande,
b)  bei Dimensions- und Listenware sowie bei allen brigen handels blichen Sortimenten, soweit nichtsü ü  
anderes ausdr cklich vereinbart worden ist, bei einer Messbezugsfeuchte von 30  vorhanden sind.ü %
2. Werden ausgesuchte in Sortimente der bes umten Tischlerqualit t eingeschnitten, erfolgtä ä  
Ma berechnung nach 1a.  Tischlerqualit ten entsprechen den Anforderungen der G teklassen 0 und I  mitß ä ü  
maximal 40  G teklasse II  entsprechend der Anlage.% ü
3. Bei h chstens 10  der St ckzahl d rfen die Breiten bis 2 ,  die Dicken bis 3  unterschritten werden. ö % ü ü % %



17 Holzfeuchte bei Lieferung§

1 .  Nadelschnittholz wird mangels Vereinbarung
a) in den Sortimenten Stamm-, Mittel- und Zopfware, astreinen Seite, Modellware und Rohhobler sowie 
Fichten-, und Tannen-Blockware trocken,
b)  als Dimensions- und Listenware sowie bei allen brigen handels blichen Sortimenten frisch und/oderü ü  
halbtrocken geliefert.
2. Bes umtes Nadelschnittholz in Tischlerqualit t, das aus ausgesuchten Bl cken geschnitten wird, wirdä ä ö  
trocken geliefert.
3. Nadelholz gilt
a) als trocken, (alle Angaben zur Holzfeuchte beziehen sich auf das Darrgewicht), 20  hat%
b)als halbtrocken, wenn es eine mittlere Holzfeuchte bezogen auf den Querschnitt des St cks vonü  
h chstens 30 ,  bei Querschnitten ber 200 cm von h chstens 35  hat,ö % ü ² ö %
c) als frisch ohne Begrenzung der Holzfeuchte. Bei a) und b)  d rfen 20  der Menge unter Ber cksichtigungü % ü  
der nat rlichen Feuchteschwankungen ber den Grenzen liegen.ü ü
4. Nadelschnittholz gilt als verladetrocken, wenn es je nach Holzart und Jahreszeit eine Holzfeuchte 
aufweist, die Sch den durch eigene Feuchtigkeit w hrend der Transportes bei normaler Bef rderungsdauerä ä ö  
ausschlie t. ß

18 Vermes sung§

1 .  Bes umtes Schnittholz wird,ä
soweit bei den einzelnen G teklassen nichts anderes bestimmt ist, einzeln st ckweise vermessen.ü ü
2.Unbes umtes Schnittholz wird grunds tzlich st ckweise in der Mitte des Brettes vermessen, und zwar aufä ä ü  
der schmalen und breiten Seite verglichen (halbe  Baumkante) oder Blockliegend. Anfallende Seitenware mit 
anderen Dicken als das Hauptprodukt und Einzelbretter bis einschlie lich 33 mm sowie obere und untereß  
Seitenbretter bis einschlie lich 33 mm bei gleichen Dicken wie das Hauptprodukt und Einzelbretter bis 33ß  
mm werden schmalseitig gemessen.
3. Alle Ma e  werden auf volle Zentimeter nach unten abgerundet, wobei 1  Abweichung unber cksichtigtß % ü  
bleibt - das gilt nicht f r Dimensions- und Listenware-.ü
4. Bei gehobelter und gespundeter sowie bei nur gespundeter Ware wird das nach der Bearbeitung 
vorhandene Profilma  in Millimeter berechnet.ß
5. Bei glattkantig gehobelter Ware gilt das nach der Bearbeitung vorhandene Breitenma , bei mitß  
Wechselfalz hergestellter Ware gilt das nach der Verarbeitung vorhandene Breitenma  mit Falz inß  
Millimetern.
6. Die  L ngenvermessung erfolgt nach ganzen, halben und viertel Metern, bei Stamm- und Blockware auchä  
in Dezimetern, bei Dimensions- und Listen- sowie in fixen L ngen bestellter Ware nach vollen Zentimetern.ä
7. Bei unbes umter Ware wird das L ngen- und Breitenma  oder auf Wunsch des K ufers die Stamm- undä ä ß ä  
Blattnummer an der Ma stelle erkennbar aufgeschrieben. Das Gleiche gilt f r bes umte Ware, f r dieß ü ä ü  
Ma verg tungen gew hrt werden. ß ü ä

19 Deck- und  Durchschnittsbreite§

1 .  F r unbes umte Bretter und Bohlen gelten, soweit nichts anderes gesagt ist, in allen G teklassenü ä ü  
folgende Mindestdeckbreiten:
Dicke bis 19  mm 8 cm
Dicke von 20 bis 30 mm 10  cm
Dicke von 31  bis 40 mm 12 cm
Dicke von 41  mm aufw rts 14  cmä
2. Vereinzelte Bretter mit geringerer Deckbreite d rfen mitgeliefert werden, wenn der Teil des Brettes, derü  
die zul ssige Deckbreite nicht erreicht, nicht mitgemessen wird.ä
3. F r Kiefernst mme und L rchenstammware gelten folgende normale Durchschnittsbreiten (DB):ü ä ä
Dicke bis 19  mm 20 cm
Dicke von 20 bis 30 mm 23 cm
Dicke von 31  bis 40 mm 25 cm
Dicke von 41  mm aufw rts 27 cmä
4. Die  unter Ziffer 3 aufgef hrten Durchschnittsbreiten k nnen h chstens bis einschlie lich 4 cmü ö ö ß  
unterschritten werden. 



20 G teklas senbeurteilung§ ü

1 .  Bei brettweiser Sortierung ist f r die Beurteilung der G teklassenzugeh rigkeit die bessere Seiteü ü ö  
ma gebend. Die  andere Seite muss mindestens der besseren Seite nachfolgenden G teklasseß ü  
entsprechen. Ist dies nicht der Fall, so wird die Ware um eine Klasse h her als die schlechtere Seiteö  
eingestuft.
2. Das unter Ziffer 1  Gesagte gilt auch f r Dicken unter 16  mm, die im Originalschnitt erzeugt worden sind.ü  
Bei Spaltware allgemein ist f r die G teklassenzugeh rigkeit die G teklasse des Originalbrettes vor demü ü ö ü  
Spalten ma gebend.ß
3. Bei einseitig gehobelter Ware ist die gehobelte Seite, bei zweiseitig gehobelter Ware ist die bessere Seite 
zu beurteilen.
4. Im Ma  verg tete Felder sind bei der Einstufung in die jeweiligen G teklassen au er acht zu lassen.ß ü ü ß
5. Bretter von besonders hochwertiger Beschaffenheit d rfen unerheblich von den festgesetztenü  
G tebestimmungen abweichen.ü

III. Laubschnittholz 

21 Beschaffenheit§

1 .  Laubschnittholz-Handelsware wird im allgemeinen unbes umt als Blockware gehandelt. Soll au er Blockä ß  
gesetztes Laubschnittholz Gegenstand des Lieferungsvertrages sein, so muss dies im Angebot bzw. im 
Kaufvertrag besonders gesagt sein.
2. Laubschnittholz muss, soweit nachstehend nichts anderes gesagt ist gesund sein und einen normalen 
Wuchs haben. F r vorkommende grobe Fehler (faule ste, kranke und angestockte Stellen, Risse, auchü Ä  
Einrisse, Ringsch le, stellenweiser Wurmbefall) erfolgt ein Abschlag in L nge und/oder Breite entsprechendä ä  
dem fehlerhaften St ck; f r geraden Riss erfolgt kein Abschlag. Verschnittenes stark drehw chsiges undü ü ü  
verstocktes Holz (verdorbenes) kann zur ckgewiesen werden. ü

22 Ma haltigkeit/Trockenheit§ ß

1 .  Unbes umtes Laubschnittholz wird so eingeschnitten, dass die berechneten Ma e  im trockenen Zustandä ß  
(Messbezugsfeuchte 18 )  der Ware vorhanden sind,%
2. Unbes umtes Laubschnittholz wird innerhalb der Blockl ngen von 3 bis 6 m geliefert. bis 15  der Mengeä ä %  
d rfen in Blockl ngen von 2,5 bis 2,9 m geliefert werden. Dicken unter 20 mm k nnen in L ngen von 2 mü ä ö ä  
aufw rts geliefert werden. Bei Bunt- und Obsth lzern sind alle L ngen handels blich.ä ö ä ü
3. Die  L ngenvermessung erfolgt nach Dezimetern und Viertelmetern.ä
4. Laubschnittholz gilt als verladetrocken, wenn es je nach Holzart und Jahreszeit eine Holzfeuchte 
aufweist, die Sch den durch eigene Feuchtigkeit w hrend des Transportes bei normaler Bef rderungsdauerä ä ö  
ausschlie t. ß

23 Vermes sung§

1 .  Unbes umtes Laubschnittholz wird grunds tzlich st ckweise in der Mitte des Brettes vermessen, undä ä ü  
zwar auf der schmalen und breiten Seite verglichen (halbe  Baumkante) oder blockliegend. Anfallende 
Seitenware mit anderen Dicken als das Hauptprodukt bis einschlie lich 33 mm sowie obere und untereß  
Seitenbretter bis einschlie lich 33 mm bei gleichen Dicken wie das Hauptprodukt und Einzelbretter bis 33ß  
mm werden schmalseitig gemessen.
2. Bei Eichenschnittholz wird gesunder, fester Splint gemessen, fauler, also abbr ckelnder, und verwurmterö  
Splint werden nicht gemessen. 

24 Seitenbretter§

Wird Laubschnittholz als Blockware gehandelt, so ist das abfallende Seitenmaterial, und zwar auch in 
abweichenden Dicken, mitzuliefern und abzunehmen. 

25 bernahme§ Ü

Laubschnittholz wird in der Regel  auf Besichtigung (auf Besicht) gekauft und durch den K ufer am Lagerortä  
der Ware bernommen. F r die bernahme gelten dabei die Gebr uche, die im  6 dieser Sammlungü ü Ü ä §  
zusammengestellt sind.



IV. Holzwerkstoffe 

26 Sortierung§

F r die Beurteilung der Eigenschaften von Holzwerkstoffen (Spanplatten, Faserplatten, Sperrholz) bildet dasü  
DIN-Normwerk die Grundlage. 

27 Mengen  und  Ma e§ ß

1 .  Bei Standard- und Fixma en steht dem Lieferanten hinsichtlich der vereinbarten Liefermengen je Positionß  
ein Spielraum von 5  nach oben und unten zu. Bei Fixma en darf die Liefermenge nicht unterschritten% ß  
werden.
2. Anfallende Unterma e d rfen bis zu 10  der Liefermenge ohne Preisnachlass mitgeliefert werden.ß ü %
3. Sind bestellte Plattengr en nicht lieferbar, so ist vor der Lieferung abweichender Ma e  die Zustimmungöß ß  
des K ufers einzuholen.ä
4. Die  aufgegebene erste Ma zahl bezieht sich als stets auf die Faserrichtung der Au enseite. ß ß

28 Preise§

Die  Preise gelten im allgemeinen je Quadratmeter. Runde, ovale, trapezf rmige und hnliche Plattenö ä  
werden nach dem Rechteck berechnet, aus dem sie geschnitten werden k nnen. ö

29 Verpackung§

Als Verpackung von St ckgutsendungen ist bei Holzwerkstoffen B ndelung blich, welche im Preisü ü ü  
einbegriffen ist. Im brigen werden Holzwerkstoffe unverpackt geliefert. ü

30 Ersatzlieferung§

F r nachweisbar mangelhaft gelieferte Ware wird baldm glichst kostenfreier Ersatz geliefert.ü ö

V. Furniere 

31 Abnahme  und  Vermes sung§

1 .  Die  Abnahme und Vermessung hat grunds tzlich am Lager des Verk ufers zu erfolgen, andernfallsä ä  
gelten die Auswahl und die handels blich vorgenommene Vermessung des Verk ufers von Seiten desü ä  
K ufers im voraus als richtig anerkannt.ä
2. Die  L nge wird von 5 cm zu 5 cm, die Breite bei gesundem Splint von cm zu cm gemessen. Beiä  
unbes umten Paketen ist das mittlere Blatt f r die Breite ma gebend. F r grobe Fehler wie faule ste,ä ü ß ü Ä  
kranke Stellen und Wurml cher erfolgt ein Abschlag in der L nge und Breite entsprechend dem fehlerhaftenö ä  
St ck, nicht aber f r gerade laufenden schwarzen Kern oder geraden Riss. Bei Blindfurnieren - bis 1mmü ü  
dick - sind kleine Wurml cher, bei Absperrfurnieren - ber 1  mm dick - Wurml cher ohne Abschlag zuö ü ö  
dulden. Verschnittene Bl tter sind bis zu 5  der Blattanzahl nicht zu beanstanden.ä %
Maserfurniere werden im allgemeinen blattweise berechnet. Wird Fl chenma berechnung vereinbart, soä ß  
erfolgt die Vermessung in der L nge und Breite von cm zu cm. ä

32 Furniermuster§

Gew nschte Furniermuster sind frachtfrei zu liefern und, wenn sie nicht bernommen werden, binnen achtü ü  
Tagen frachtfrei zur ckzusenden. Sollte eine Wertminderung der zu den Mustern geh renden Wareü ö  
eintreten, dadurch, dass die Muster nicht rechtzeitig oder besch digt zur ckgesandt werden, so ist derä ü  
Verk ufer berechtigt, eine evtl. Wertminderung zu berechnen. ä

33 Verpackung§

F r Verpackung von Furnieren werden die Selbstkosten berechnet. R cknahme der Verpackung kann derü ü  
K ufer nicht verlangen.ä



Anlage  Handels bliche  G teklas sen  f r Nadelschnittholz ü ü ü

Die  G teklassen nach dieser Anlage gelten f r den allgemeinen Einsatz von Schnittholz.ü ü
Bei speziellen Anforderungen ist das DIN-Normwerk zu beachten und bei Bestellung zu vereinbaren. Als 
spezielle Anforderungen gelten z.B. Festigkeit und Feuchte bei Bauschnittholz.

I. G temerkmaleü  

A.  Fichte, Tanne

1.  Farbe:

Die  Ware gilt
- als blank, wenn sie weder rot- noch blaustreifig, noch durch unsachgem e Behandlung farbig gewordenäß  
ist,
- als leicht farbig, wenn sie bis zu 10 ,%
- als mittelfarbig, wenn sie bis zu 40  der Oberfl che farbig ist,% ä
- als faul wenn sie nicht nagelfest ist.
Bei unbes umter Ware k nnen Faulstellen im Ma  abgerechnet werden.ä ö ß

2.  ste:Ä

ste geltenÄ
- als klein, wenn sie nicht mehr als 2 cm kleinsten Durchmesser,
- als mittelgro , wenn sie nicht mehr als 4 cm kleinsten Durchmesser haben.ß
Nach Rund- und Fl gel sten wird nicht unterschieden.ü ä
ste bis zu 1/2 cm Durchmesser bleiben unber cksichtigt. Soweit nichts anderes bestimmt, darf der gr ereÄ ü öß  

Durchmesser der ste jeweils nicht mehr als das vierfache des zul ssigen kleinsten DurchmessersÄ ä  
betragen.
Feste schwarze und schwarz umrandete ste gelten als gesund, wenn sie mindestens zur H lfte festÄ ä  
verwachsen sind,

3.  Harzgallen:

Harzgallen gelten
- als klein, wenn sie nicht mehr als 1/2 cm breit und 5 cm lang sind,
- als mittelgro , wenn sie nicht mehr als 1cm breit und 10  cm lang sind.ß
Gemessen wird die breiteste und die l ngste Stelle. Harzgallen bis zu 2 mm Breite und 2cm L nge bleibenä ä  
unber cksichtigt. Das gleich gilt bei unbes umter Ware f r Harzgallen von gr erer Ausdehnung, wenn sieü ä ü öß  
auf der Breitseite des Brettes innerhalb einer Fl che vorkommen, die durch die Baumkante begrenzt ist.ä

4. Risse:

Risse gelten
- als klein, wenn sie nicht schr g laufen, nicht l nger als die Brettbreite sind und nicht durchgehen, Endrisseä ä  
d rfen auch durchgehen.ü
- als mittelgro , wenn sie nicht l nger als die 1  1/2fache Brettbreite sind, diese d rfen auch durchgehen.ß ä ü
Durchgehende Schr grisse oder Risse, welche durch Ringsch ligkeit entstanden sind, gelten in jedem falleä ä  
als gro e Risse. Kleine unbedeutende Haarrisse bleiben in allen G teklassen unber cksichtigt. Beiß ü ü  
unbes umter Ware k nnen Risse im Ma  abgerechnet werden.ä ö ß

5. Baumkante:

Baumkante gilt
- als klein, wenn sie nicht mehr als die 1/4 der Brettl nge betr gt und schr g gemessen nicht ber 1/4 derä ä ä ü  
Brettdicke misst,
- als mittelgro , wenn sie nicht mehr als die H lfte der Brettl nge betr gt und schr g gemessen nicht mehrß ä ä ä ä  
als die Brettdicke misst,
- als gro , wenn das Brett in ganzer L nge mindestens von der S ge gestreift ist. Die  Mindestdeckbreiteß ä ä  
muss jedoch die H lfte der Brettbreite betragen.ä



Baumkante ist bei der G teeinstufung auch dann zu ber cksichtigen, wenn sie auf der schlechterenü ü  
Brettseite vorkommt. 

B.  Kiefer und  Weymouthkiefer

1.  Farbe:

Die  Ware gilt
- als blank, wenn sie frei von Bl ue jeder Art ist, vereinzelt vorkommende Anbl ue, die durch einen leichtenä ä  
Hobelsto  entfernt werden kann, bleibt unber cksichtigt,ß ü
- als angeblaut, wenn die Anbl ue nur hin und wieder (vereinzelt) vorkommt,ä
- als blau, wenn sie st rker blau ist,ä
- als verdorben, wenn sie durch unsachgem e Behandlung schwarz geworden ist.äß

2.  ste:Ä  
ste gelten als kleinÄ

a) bei unbes umter Ware, wenn der kleinste Durchmesser nicht mehr als 1/ 10  der Brettmittenbreite betr gt.ä ä  
Sie d rfen jedoch 2 cm Durchmesser haben;ü
b)  bei bes umter Ware, wenn sie ohne R cksicht auf die Brettbreite nicht mehr als etwa 3 cm kleinstenä ü  
Durchmesser haben.
Der gr te Durchmesser der unter a) und b)  beschriebenen ste darf nicht mehr als etwa das Vierfache desöß Ä  
kleinsten Durchmessers, jedoch 8 cm betragen. Nach Rund- und Fl gel sten wird nicht unterschieden.ü ä
ste bis zu 1  cm kleinstem Durchmesser bleiben unber cksichtigt. Das gilt nicht f r astreine Seiten.Ä ü ü

Kleinere Zersetzungserscheinungen der ste auf der Seite des Brettes bleiben unber cksichtigt. FesteÄ ü  
schwarze und schwarz umrandete ste gelten als gesund, wenn sie einseitig mindestens zur H lfte festÄ ä  
verwachsen sind.

3.  Harzgallen:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 3 gesagt. Sofern bei den einzelnen G teklassen nichts anderes gesagtü  
ist, m ssen sie abgerechnet werden, wenn sie den normalen Verwendungszweck beeintr chtigen.ü ä

4. Risse:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 4 gesagt. Sofern bei den einzelnen G teklassen nichts anderes gesagtü  
ist, m ssen Risse in Ma  verg tet werden, wenn sie den normalen Verwendungszweck beeintr chtigen.ü ß ü ä

5. Baumkante:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 5 gesagt. 

C. L rcheä

1.  Farbe:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 1  gesagt.

2.  ste:Ä

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 2 gesagt. Schwarzumrundete ste gelten noch als gesund, sofern sieÄ  
keine Losl sungserscheinungen aufweisen.ö

3.  Harzgallen:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 3 gesagt.

4. Risse:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 4 gesagt. Sofern nichts anderes gesagt ist, sind gerade Risse und gerade 
Pechrisse ohne Ma verg tung gestattet.ß ü

5. Baumkante:

Es gilt dasselbe  wie unter A Ziffer 5 gesagt.



6.

Bei unbes umter Ware sind Faulstellen, fauler, rissiger und wurmstichiger Splint, sowie Schr grisseä ä  
gestattet, m ssen jedoch im Ma  verg tet werden. ü ß ü

D.  Douglasie

Schnittholzsortimente werden in zunehmenden Mengen auch aus Douglasien-Rundholz inl ndischenä  
Ursprungs erzeugt. Holzartenspezifische G teklassen haben sich bislang jedoch noch nicht gebildet. Dieü  
G teklasseneinteilung erfolgt berwiegend wie bei Fichte/Tanne. Douglasien-Schnittware wird auch noch inü ü  
Mischung mit anderen Holzarten (vor allem Fichte/Tanne oder L rche), zum Teil aber auch als reinesä  
Douglasien-Schnittholz sortiert.

II. G teklas sen  ü

1.  Bretter und  Bohlen, unbearbeitet 

A.  Fichte/Tanne

a) Blockware
Normall nge 3-6 m. Stapelung und Verkauf: nur blockweise.ä
Gruppe I:  von 40 cm Zopfdurchmesser aufw rtsä
Gruppe II :  von 35 bis unter 40 cm Zopfdurchmesser
Gruppe II I :  von 30 bis unter 35 cm Zopfdurchmesser
Beim Einschnitt von Brettern bis einschlie lich 19  mm Dicke k nnen auch Zopfdurchmesser von 25 bis 30ß ö  
cm mitgeliefert werden.
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss im allgemeinen aus gesunden, u erlich ast- und beulenfreien St mmen erzeugt werden.ä ß ä  
Der innere Ausfall des Blockes muss innerhalb der Zifferng teklassen I  und II  liegen. Es sind Bl ckeü ö  
zul ssig, bei denen ein Kernbrett der Zifferng teklasse II I  und bei Bl cken, welche im Kern durchschnittenä ü ö  
sind, zwei Kernbretter der G teklasse II I  vorkommen. Rotharte (buchsige) Bl cke sind ausgeschlossen.ü ö

b)  Zifferng teklassenü
G teklasse 0:ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  blank sein.
Die  Ware darf:
2. je lfd. m - ohne R cksicht auf die Lage - einen kleinen Ast, jedoch nicht l nger als 5 cm,ü ä
3. statt eines kleinen Astes eine kleine Harzgalle,
4. vereinzelt kleine Risse,
5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbes umter Ware Kr mmung bis 2 cm je lfd. m haben.ä ü
Rotharte (buchsige) Bretter und Bohlen sind ausgeschlossen.

G teklasse I:ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware darf:
1 .  vereinzelt leicht farbig sein; sofern sie jedoch die Voraussetzungen der Nummern 2-5 der G teklasse 0ü  
erf llt, darf sie farbig sein; der K ufer ist berechtigt, die Lieferung solcher Ware auszuschlie en,ü ä ß
2. kleine fest verwachsene ste, die nicht ber 5 cm lang, und je lfd. m einen kleinen Durchfallast,Ä ü
3. vereinzelt kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Risse, Endrisse, welche nicht l nger als die Brettbreite sind, bleiben unber cksichtigt,ä ü
5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbes umter Ware Kr mmung bis 2 cm je lfd. m haben.ä ü
Rotharte (buchsige) Bretter und Bohlen sind ausgeschlossen.



G teklasse II :ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware darf:
1 .  leicht farbig sein,
2. ohne R cksicht auf die Lage je lfd. zwei kleine Durchfall ste und auf beiden Seiten festverwachseneü ä  
mittelgro e ste bis 10  cm haben. Die  bessere Seite darf keine sich gegen berliegenden, vom Kernß Ä ü  
ausgehende ste aufweisen,Ä
3. kleine Harzgallen
4. vereinzelt vorkommende kleine Risse, Endrisse, welche nicht l nger als die Brettbreite sind, bleibenä  
unber cksichtigt,ü
5. kleine Baumkante
6. bei unbes umter Ware Kr mmung bis 2 cm je lfd. m haben.ä ü
Wurmbefall ist auch auf der schlechteren Seite nicht zugelassen.

G teklasse II I :ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise oder nach Fl chenma . Bei Lieferung von 8 cm aufw rts 12  cm DB,ä ß ä
auf Wunsch des K ufers auch ohne DB, 18  cm aufw rts ohne DB.ä ä
Die  Ware darf:
1 .  mittelfarbig sein,
2. vereinzelt mittelgro e, im brigen gesunde ste,ß ü Ä
3. mittelgro e Harzgallen in geringer Anzahl,ß
4. mittelgro e Baumkante,ß
5. mittelgro e Risse,ß
6. geringen Wurmbefall,
7. bei unbes umter Ware Kr mmungen haben.ä ü

G teklasse IV:ü
Normall nge 2-6 m, 8 cm aufw rts breit, ohne DB bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise oder Fl chenma .ä ß
Ware, die der G teklasse II I  nicht entspricht, geh rt zur G teklasse IV.  Sie darf unter anderem gro eü ö ü ß  
Baumkante haben und auch verschnitten sein. Schnittholz, das nicht mehr als Nutzholz verwendet werden 
kann, darf nicht mitgeliefert werden. Scherben verdorbene Ware und Brennholz sind ausgeschlossen.

Rohhobler:
Normall nge 2-6 m, nicht ber 55 mm stark, Breite 8-18  cm, nur Parallel bes umt oder prismiert.ä ü ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware darf:
1 .  vereinzelt leicht farbig sein,
2. mittelgro e, gesunde ste, jedoch nicht l nger als 7 cm, keine Durchfall ste,ß Ä ä ä
3. kleine Harzgallen, jedoch darf die Ansicht des Brettes nicht beeintr chtigt werden,ä
4. kleine Baumkante,
5. vereinzelt kleine Risse, sowie Endrisse, welche nicht l nger als Brettbreite sind, haben. ä

B.  Kiefer

a) Stamm-, Mittel-, Zopfware, astreine Seiten
Stammware G teklasse I*:ü
* In einzelnen Bezirken geringerer Wuchsgebiete besteht f r Stammware ein abweichender Ortsgebrauch.ü
Nur aus Erdst mmen erzeugt, brettweise sortiert.ä
Vermessungsart: brettweise
Bis 5  der St ckzahl aus forstseitig geschnittenen Rundholz D rfen mitgeliefert werden, soweit der% ü ü  
Erdstammcharakter erhalten ist. Die  Ware darf nicht grobrindig und muss frei von st rkerem Drehwuchsä  
sein.
Die  Faser muss gerade verlaufen, nur eine leichte Abweichung von der geraden Linie ist gestattet. Die  
Kernr hre darf nicht wesentlich von der Mitte des Brettes abweichen.ö
Die  Ware muss im Prinzip blank sein, hin und wieder ist eine leichte Anbl ue gestattet.ä
Die  L ngen d rfen nicht unter 4 und nicht ber 9 m, bis 5  der St ckzahl d rfen ber 9-10  m betragen. Dieä ü ü % ü ü ü  



Ware muss im ersten und zweiten Drittel der L nge - bei L ngen bis 6 m auf mindestens 2 m - einseitigä ä  
astrein sein. Wenige kleine, gesunde im mittleren Drittel des Brettes liegende ste bleiben unber cksichtigt.Ä ü  
Im brigen Teil der L nge d rfen auch einige gr ere, gesunde, jedoch nicht bis zum Rand durchgehendeü ä ü öß  
ste vorkommen.Ä

Einseitige Kr mmung bis zu 2 cm je lfd. m ist gestattet.ü
Kernschiefer (Schilber) nicht ber ein Drittel der Brettbreite reichend, kleine Faulstellen, Stamm- (Stock-)ü  
F ule sowie mit der Faser verlaufende Risse sind zul ssig, m ssen jedoch der Ausdehnung entsprechendä ä ü  
im Ma  abgerechnet werden. Seitenrisse sowie durchgehende Schr grisse sind ausgeschlossen.ß ä

Stammware G teklasse II*:ü
* In einzelnen Bezirken geringerer Wuchsgebiete besteht f r Stammware ein abweichender Ortsgebrauch.ü
Nur aus Erdst mmen erzeugt, brettweise sortiert.ä
Vermessungsart: brettweise
Bis zu 5  der St ckzahl aus forstseitig gesund geschnittenem Rundholz d rfen mitgeliefert werden, soweit% ü ü  
der Erdstammcharakter erhalten ist. L ngen wie bei Stammware G teklasse I. Die  Ware muss im erstenä ü  
Drittel der L nge - bei L ngen bis 6 m mindestens 2 m - einseitig astrein sein, im brigen nach den f rä ä ü ü  
Stammware G teklasse I  geltenden G tebestimmungen sortiert werden.ü ü

Stammware G teklasse II I* :ü
* In einzelnen Bezirken geringerer Wuchsgebiete besteht f r Stammware ein abweichender Ortsgebrauch.ü
Nur aus Erdst mmen erzeugt, brettweise sortiert.ä
Vermessungsart: brettweise
Forstseitig gesund geschnittenes Rundholz, soweit der Erdstammcharakter erhalten ist, darf mitgeliefert 
werden.
Im ersten Drittel der L nge - bei L ngen bis 6 m mindestens 2 m - d rfen einige kleine, gesunde, nicht bisä ä ü  
zum Rand durchgehende ste, im brigen Teil der L nge kleine faule und gro e gesunde ste in m igerÄ ü ä ß Ä äß  
Anzahl vorkommen. Bauholzqualit t (stark beulig und grob stig) ist ausgeschlossen.ä ä
L ngen: wie bei Stammware G teklasse I  und II.  Die  Ware muss im Prinzip blank, bis ein Drittel St ckzahlä ü ü  
darf angeblaut sein. Kernschiefer (Schilber), kleine Faulstellen und Stamm- (Stock-) F ule Sowie Risse sindä  
zul ssig, m ssen jedoch der Ausdehnung entsprechend im Ma  verg tet werden. Kr mmung bis zu 3 cm jeä ü ß ü ü  
lfd. m ist gestattet.

Mittelware:
Blockweise sortiert, von 25 cm Zopfdurchmesser aufw rts.ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware ist aus nicht grobringigen, nicht st rker drehw chsigen, u erlich astreinen, nicht stark beuligen -ä ü ä ß  
bei besonders hochwertiger Beschaffenheit - auch u erlich fast astreinen zweiten oder drittenä ß  
Mittelst cken einschneiden, Erdst mme sind ausgeschlossen. Die  Normall nge muss3  m aufw rtsü ä ä ä  
betragen, h chstens 20  der Brettzahl d rfen 2,40 bis 2,80 m lang sein.ö % ü
Die  Ware muss blank sein, hin und wieder vorkommende Anbl ue ist gestattet. Kernschiefer (Schilber),ä  
nicht ber ein Drittel der Brettbreite reichend, kleine Faulstellen, sowie mit der Faser Verlaufende Risse undü  
Schr grisse sind zul ssig, m ssen jedoch der Ausdehnung entsprechend im Ma  abgerechnet werden.ä ä ü ß
Der Block darf einseitige Kr mmung bis zu 2 cm je lfd. m haben. Der innere Ausfall des Blockes ist bei derü  
G teeinstufung entscheidend. Die  Mehrzahl der Bretter des Blockes muss klein und gesund stig sein.ü ä

Zopfware:
Blockweise sortiert, von 20 cm Zopfdurchmesser aufw rts.ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware ist aus u erlich nicht grob stigen Mittelst cken und Zopfenden einzuschneiden. Bauholzqualit tä ß ä ü ä  
(stark beulig und grob stig) ist ausgeschlossen. Die  Normall nge muss 3 m aufw rts betragen, 20  derä ä ä %  
Brettzahl d rfen 2,40 bis 2,80 m lang sein. Die  Ware muss im Prinzip blank sein, vorkommende Anbl ue istü ä  
gestattet. Kernschiefer (Schilber) und kleine Faulstellen, sowie mit der Faser Verlaufende Risse und 
Schr grisse sind der Ausdehnung entsprechend im Ma  anzurechnen.ä ß
Der Block darf einseitige Kr mmung bis zu 2 cm je lfd. m haben.ü

Modellware:
Unbes umt, block- oder brettweise sortiert, von 30 cm Zopfdurchmesser aufw rts.ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss gesund und darf grob, krumm, sowie blau sein und faule ste haben. Die  Normall ngeÄ ä  



muss 3 m und aufw rts betragen. Bis 20  der Brettzahl d rfen 2,40 bis 2,80 m lang sein.ä % ü

Kistenbretter:
Unbes umt oder bes umt, block- oder brettweise sortiert.ä ä
Vermessungsart: brettweise oder nach Fl chenma .ä ß
Die  Ware darf aus Rundh lzern eingeschnitten werden, die Krumm, grob- und schlecht stig sind. Sie mussö ä  
gesund, zum mindesten nagelfest sein. Vorkommende Ringsch ligkeit muss im Ma  abgerechnet werden.ä ß  
Weitere Qualit tsanspr che werden an diese Ware nicht gestellt. Kistenbretter m ssen eine Mindestl ngeä ü ü ä  
von 2 m und eine Durchschnittsl nge von 3 m, ein Mindestdeckma  von 7 cm sowie eineä ß  
Durchschnittsbreite von 13  cm haben. L ngen von 0,80 bis 1,80 m d rfen auf Wunsch des K ufersä ü ä  
mitgeliefert werden.

Astreine Seiten:
Vermessungsart: brettweise
Bis 30 mm dick, mindestens einseitig astrein und rissfrei, Kr mmungen bis zu 2 cm je lfd. m zul ssig. Dieü ä  
Ware wird nach folgenden Sortimenten unterschieden:
a) Breite, blanke Stammseiten, bis 10  der St ckzahl leichte Anbl ue gestattet, unbes umt, entrindet, 10% ü ä ä  
cm Mindestbreite, 18  cm aufw rts breit, 21  cm DB, 3 m aufw rts lang, 4 m DL.ä ä
b)  Alle brigen Seiten, unbes umt und bes umt, entrindet, 6 cm Mindestbreite, 15  cm DB, 2 m aufw rtsü ä ä ä  
lang, 3,20 m DL. Die  Ware muss blank sein, bis 10  der St ckzahl leichte Anbl ue gestattet.% ü ä
c) Angeblaute und blaue Seiten, Abmessung wie b).
d) Blanke K rzungsseiten, bis 10  der St ckzahl leichte Anbl ue gestattet, 0,80 bis 1 ,80 m lang, ü % ü ä
6 cm Mindestdeckbreite ohne DB und ohne DL.
e)  Angeblaute und blaue K rzungsseiten in Abmessungen wie unter d).ü

b)  Zifferng teklassenü
G teklasse I:ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  scharfkantig - vereinzelt kleine Baumkante gestattet -,
2. blank - vereinzelt angeblaut - sein.
Die  Ware darf:
3. vereinzelt kleine gesunde steÄ
4. vereinzelt kleine Harzgallen haben.
Kernschiefer (Schilber) und Risse - ausgenommen kleine Risse - sind ausgeschlossen. Kr mmungen beiü  
unbes umter Ware bis 2 cm je lfd. m gestattet.ä

G teklasse II :ü
Normall nge 3-6 m, bis 5  der St ckzahl von 2 bis 3 m zul ssig, 8 cm aufw rts breit, bes umtä % ü ä ä ä
und unbes umt. ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss blank sein - vorkommende Anbl ue gestattet -.ä
Die  Ware darf kleine gesunde - vereinzelt auch lose - und bei Dicken ber 30 mm auch vereinzelt gr ereü öß  
gesunde ste und kleine Baumkante sowie Harzgallen haben.Ä
Kernschiefer (Schilber), Schr grisse und durchgehende Endrisse sind ausgeschlossen. Vereinzeltä  
vorkommende Risse und Endrisse bis zur L nge der Brettbreite, letztere durchgehend sind gestattet. Beiä  
unbes umter Ware Kr mmungen bis 2 cm je lfd. m gestattet.ä ü

G teklasse II I :ü
Normall nge 3-6 m, bis 15  der St ckzahl von 2 bis unter 3 m lang zul ssig, bes umt und ä % ü ä ä
unbes umt, 8 cm aufw rts breit.ä ä
Vermessungsart: brettweise oder nach Fl chenma . Bei Lieferung von 8 cm aufw rts breit 12 cm ä ß ä
DB, auf Wunsch des K ufers auch ohne DB, von 18  cm aufw rts breit ohne DB.ä ä
G tebestimmungen: wie bei Fichte/Tanne, G teklasse II I ,  jedoch darf die Ware der Jahreszeit entsprechendü ü  
blau sein.



G teklasse IV:ü
Normall nge 2-6 m, bes umt und unbes umt, 8 cm aufw rts breit ohne DB.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise oder nach Fl chenma .ä ß
G tebestimmungen: wie bei Fichte/Tanne, G teklasse IV.ü ü

Rohhobler:
Normall nge 2-6 m, nicht ber 55 mm stark, nur parallel bes umt oder prismiert, Breite 8-18  cm.ä ü ä
Vermessungsart: brettweise
G tebestimmungen und Astgr e: wie bei Fichte/Tanne, G teklasse Rohhobler, jedoch darf die Ware leichtü öß ü  
angeblaut sei. 

C. Weymouthkiefer

G teklasse S:ü
Blockweise sortiert, L nge 2.40 m aufw rts, Mindestmittendurchmesser 30 cm, ä ä
Mindestzopfdurchmesser 20 cm.
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  faul- und bruchfrei sein,
2. blockweise gestapelt, verkauft und verladen werden. Kleine Faulstellen m ssen im Ma  abgerechnetü ß  
werden.

G teklasse N:ü
Bes umt und unbes umt, 2 m aufw rts lang, 6 cm Mindestbreite.ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss faul- und bruchfrei sein. Kleine Faulstellen m ssen im Ma  abgerechnet werden. ü ß

D.  L rcheä

a) Stammbretter und Bohlen unbes umtä
G teklasse I:ü
Normall nge 2,40 m aufw rts lang, nur auf Erdst mmen erzeugt.ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  auf der linken Seite (Au enseite) an jeder Stelle mindestens zwei Drittel der Brettbreite Kernholzß  
aufweisen,
2. frei von starkem Drehwuchs sein.
Die  Ware darf:
3. kleine gesunde ste - ohne R cksicht auf die Lage - sowie Nagel ste bis zu einer Breite von etwa 15Ä ü ä  
mm, welche in der L ngsrichtung aufgeschnitten sind - ohne R cksicht auf ihre L nge -,ä ü ä
4. Pechrisse (Pechlarsen), Kernr hrenrisse sowie vereinzelt vorkommende kleine Risse - Endrisse dieseö  
jedoch nicht l nger als die Brettbreite -,ä
5. kleine Harzgallen,
6. einseitige Kr mmung, bis 3 cm je lfd. m haben.ü

G teklasse II :ü
Normall nge 2,40 m aufw rts, unbes umt.ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  frei von starkem Drehwuchs sein.
Die  Ware darf:
2. mittelgro e, gesunde ste - ohne R cksicht auf die Lage - sowie Nagel ste bis zu einer Breite von etwaß Ä ü ä  
15  mm, welche in der L ngsrichtung aufgeschnitten sind - ohne R cksicht auf ihre L nge -,ä ü ä
3. Pechrisse (Pechlarsen), Kernr hrenrisse sowie mittelgro e Risse und Endrisse, diese jedoch nicht l ngerö ß ä  
als die doppelte Brettbreite, mittelgro e Harzgallen,ß
4. vereinzelt leichte Brandigkeit (Rotf ule),ä
5. einseitige Kr mmung, bis 3 cm je lfd. m, haben.ü



b)  Zifferng teklassenü
G teklasse 0:ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  blank und frei von Brandigkeit sein.
Die  Ware darf:
2. je lfd. m einen kleinen Ast,
3. vereinzelt kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Risse, an den Kanten auftretende Schr grisse, welche nicht l nger als die Brettbreiteä ä  
sind (diese sind im Ma  zu verg ten), sowie Endrisse, welche nicht l nger als die Brettbreite sind,ß ü ä
5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbes mter Ware einseitige Kr mmung, bis 3 cm je lfd. m, haben.ä ü

G teklasse I:ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware muss:
1.  blank und frei von Brandigkeit sein.
Die  Ware darf:
2.kleine, gesunde ste und je lfd. m einen kleinen Durchfallast oder angefaulten Ast,Ä
3. kleine Harzgallen,
4. vereinzelte kleine Risse, an den Kanten auftretende Schr grisse, welche nicht l nger als die Brettbreiteä ä  
sind (diese sind im Ma  zu verg ten), sowie Endrisse, welche nicht l nger als die Brettbreite sind,ß ü ä
5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbes mter Ware einseitige Kr mmung, bis 3 cm je lfd. m, haben.ä ü

G teklasse II :ü
Normall nge 3-6 m, 8 cm aufw rts breit, bes umt und unbes umt.ä ä ä ä
Vermessungsart: brettweise
Die  Ware darf:
1 .  leicht farbig sein und vereinzelt leichte Brandigkeit (Rotf ule),ä
2 mittelgro e, gesunde ste und je lfd. m zwei kleine Durchfall ste oder angefaulten ste und zweiß Ä ä Ä  
Nagel ste, bis zu einer Breite von etwa 15  mm, welche in der L ngsrichtung aufgeschnitten sind - ohneä ä  
R cksicht auf ihre L nge -,ü ä
3. Harzgallen,
4. kleine Risse, an den Kanten auftretende Schr grisse, welche nicht l nger als die Brettbreite sind (dieseä ä  
sind im Ma  zu verg ten), sowie Endrisse, welche nicht l nger als die Brettbreite sind,ß ü ä
5. kleine Baumkante,
6. bei unbes mter Ware einseitige Kr mmung, bis 3 cm je lfd. m, haben.ä ü

G teklasse II I :ü
L nge, Breite, Vermessungsart und G tebestimmungen wie bei Fichte/Tanne, G teklasse II I.ä ü ü

G teklasse IV:ü
L nge, Breite, Vermessungsart und G tebestimmungen wie bei Fichte/Tanne, G teklasse IV.ä ü ü

Rohhobler:
L nge, Breite, Kennzeichnung, Vermessungsart und G tebestimmungen wie bei Fichte/Tanne, G teklasseä ü ü  
Rohhobler. 

2.  Bretter und  Bohlen gehobelt

(z.B. Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, St lpschalung, Rauhspund und Fu leisten) ü ß

Fichte, Tanne,  Kiefer, Weymouthkiefer, L rche,  Douglasieä

G teklasse I:ü
Normall nge 2-6 m, erzeugt aus Rauware, 8-18  cm breit.ä



Vermessungsart: brettweise mit Feder nach Millimeter.
Die  Ware muss:
1.  blank sein, darf vereinzelt leicht farbig, bei Kiefer leicht angeblaut sein.
2. frei von ausged belten Stellen und Hobelfehlern sein,ü
3. gut passend gehobelt sein - im allgemeinen soll die linke Seite (Au enseite des Brettes) gehobelt werdenß  
-.
Die  Ware darf:
4. nur festverwachsene ste bis zu 2,5 cm kleinstem Durchmesser,Ä
5. vereinzelt kleine Harzgallen,
6. kleine Baumkante - nur auf der ungehobelten Seite -,
7. kleine Risse haben.

G teklasse II :ü
Normall nge 2-6 m, erzeugt aus Rauware, 8-18  cm breit.ä
Vermessungsart: brettweise mit Feder nach Millimeter.
Die  Ware muss:
1.  gut und passend gehobelt sein - im allgemeinen soll die linke Seite (Au enseite des Brettes) gehobeltß  
werden -.
Die  Ware darf:
2. leicht farbig - bei Kiefer angeblaut - sein,
3. kleine, schwarze, festverwachsene ste bis 4 cm kleinstem Durchmesser,Ä
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Baumkante, nur auf der ungehobelten Seite,
6. kleine Risse
7. kleine Hobelfehler und ausged belte Stellen haben.ü

G teklasse II I :ü
Normall nge 2-6 m, erzeugt aus Rauware, 8 cm aufw rts breit.ä ä
Vermessungsart: brettweise mit Feder nach Millimeter.
Die  Ware darf:
1 .mittelfarbig - bei Kiefer blau - sein,
2. vereinzelt kleine, ausgeschlagene ste,Ä
3. Harzgallen,
4. kleine Baumkante auf der ungehobelten Seite,
5. gro e Risse - nicht l nger als ein Viertel der Brettl nge -,ß ä ä
6. Hobelfehler haben.

Rauhspund:
Normall nge 2-6 m, erzeugt aus Rauware, 8 cm aufw rts breit.ä ä
Vermessungsart: brettweise mit Feder nach Millimeter.
Die  Ware darf:
1 .  farbig - bei Kiefer blau - sein,
2. gro e ste - auch lose oder ausgeschlagene -,ß Ä
3. Harzgallen,
4. mittelgro e Baumkante,ß
5. Risse bis zu ein Drittel der Brettl nge,ä
6. Wurmstichigkeit haben.
Fu leisten:ß
ohne Breitenbegrenzung.
G teklasse I:  G tebestimmungen wie Hobeldielen, G teklasse Iü ü ü
G teklasse II :  G tebestimmungen wie Hobeldielen, G teklasse II  ü ü ü
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